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Satzung des Vereins „WaldundWiese Dachsenhausen e.V.“ 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1.  Der am 06.03.2021 gegründete Verein führt folgenden Namen: WaldundWiese 
Dachsenhausen. 

2.  Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Ab dem Zeitpunkt 
der Eintragung führt der Verein den Zusatz "e.V.“. 

3.  Der Verein hat seinen Sitz in Dachsenhausen. 

4.  Das Geschäftsjahr des Vereins geht vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 
eines Kalenderjahres. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). 

Die Zwecke des Vereins sind: 

1.  Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung, Erziehung und Jugendhilfe 
von Familien und Kindern. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

1.1      Schaffung einer Kinderbetreuung sowie anderer Freizeitangebote für Kleinkin-
der, Kinder oder Familien für das Einzugsgebiet des Rhein-Lahn-Kreises. 

1.2 Förderung von Bildung und Erziehung in der freien Natur, wobei die ganzheitli-
che Erfahrung der Natur im Vordergrund steht. 

1.3 Gesunderhaltung und Kräftigung des Körpers, Stärkung des Immunsystems 
durch den Aufenthalt im Freien. 

2.        Zur Verwirklichung vorgenannten Zwecke ist es dem Verein möglich die Trä-
gerschaft eines Naturkindergartens zu übernehmen und den Kindergarten zu 
organisieren und zu betreiben. Auch das Einrichten und Betreiben anderer 
Freizeitangebote wie zum Beispiel einer Waldspielgruppe, in Trägerschaft des 
Vereins WaldundWiese Dachsenhausen e.V. ist möglich. 

3. Naturspielraum erschließen 

3.1 zur Begegnung mit Tieren (z.B. Vogel- und Fledermauswanderungen, Errich-
tung einer Trockenmauer, Anlage von Hecken, Bau einer Lehmwand für Wild-
bienen, Gehege für Haustiere wie Schafe, Hühner, usw.)  

3.2 Für musikalische und künstlerische Projekte (z.B. gemeinsames Singen, ele-
mentares Instrumentenspiel, Gestalten mit Naturmaterialien etc. im Rahmen 
der Betreuung der Kinder und Jugendlichen). 

4. Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Bevölkerung über die Tätigkeit des 
Vereins, z.B. Teilnahme an Dorf- und Kirchenfesten, Infostände, Tag der offe-
nen Tür, Waldtage und Ähnliches. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit 

1.  Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. Er ist überparteilich und nicht an eine Konfession gebunden. 

2.  Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keinerlei Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

3.  Der Vorstand kann jedoch bei Bedarf und unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass 
Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages 
oder gegen Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung gem. § 3 
Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, 
Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand gem. § 26 BGB zuständig. 

4.  Weiterhin darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

 

§ 4 Mittelverwendung 

Sämtliche Mittel des Vereins dürfen nur für den in dieser Satzung bestimmten Zweck 
verwendet werden. Zuwendungen oder Gewinnanteile des Vereins an Mitglieder des 
Vereins sind ausgeschlossen. 

 

§ 5 Verbot und Begünstigungen 

Begünstigungen an Personen in Form von Ausgaben oder unverhältnismäßig hoher 
Vergütungen, die dem Zweck des Vereins fremd sind, sind ausgeschlossen. 

 

§ 6 Mitgliedschaft 

1.  Alle volljährigen natürlichen und juristischen Personen können Mitglied des 
Vereins werden. Minderjährige können nur Mitglied werden wenn mindestens 
einer ihrer Erziehungsberechtigten zahlendes Mitglied ist. 

2.  Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. Über deren Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. 

3.  Der Austritt aus dem Verein ist für Mitglieder nur zum Ende des 
Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von 8 Wochen zulässig. Der 
Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich und in Briefform zu erklären. 

4.  Mitglieder, deren Verhalten in schwerwiegender Weise gegen die Interessen 
des Vereins verstoßen, können vom Verein ausgeschlossen werden. Über den 
Ausschluss der betroffenen Mitglieder entscheidet auf Antrag des Vorstands 
die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. Der Vorstand hat dem 
betroffenen Mitglied mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung 
den Ausschließungsantrag mit Begründung in Abschrift zu übersenden. Eine 
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schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung 
zu verlesen. Der Ausschließungsbeschluss wird dem Mitglied mittels 
eingeschriebenen Briefs bekanntgegeben und wird mit dem Zugang wirksam. 

5.  Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds oder mit dem Erlöschen 
der Mitgliedschaft. 

6.  Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen. 

7.  Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Bezahlung 
des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, 
nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate 
verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist 
dem Mitglied mitzuteilen. 

8.  Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein Daten, wie z.B. Adresse, 
Alter, Bankverbindung, auf. Diese Informationen werden im vereinseigenen 
EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern 
werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie 
zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von 
Telefonnummern und Mailadressen einzelner Mitglieder) und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

 

§ 7 Beiträge 

1. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fälligkeit die 
Mitgliederversammlung jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr 
entscheidet. 

2. Minderjährige Mitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 
§ 8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind Folgende: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien 
(z.B. Verwaltungsrat oder Beirat) beschließen. 

 
§ 9 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung kann, wenn es notwendig ist, auch in digitaler Form 
abgehalten werden. 



Satzung des Vereins „WaldundWiese Dachsenhausen e.V.“ Seite 4 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht 
dem Vorstand oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich 
zuständig für folgende Angelegenheiten: 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das 
nächste Geschäftsjahr, 

b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des 
Rechnungsprüfungsberichtes, Entlastung des Vorstandes, 

c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages, 

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

e) Änderung der Satzung, 

f) Auflösung des Vereins, 

g) Entscheidung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines 
Aufnahmeantrages, 

h) Ausschluss eines Vereinsmitgliedes, 

i) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

j) Wahl der/des Rechnungsprüfer/s und Entgegennahme des 
Rechnungsprüfungsberichtes der Rechnungsprüfer. 

2. Durchführung der Mitgliederversammlung 

a) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet zum Ende eines jeden 
Geschäftsjahres statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist 
einzuberufen, wenn 

- der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen 
beschließt 

  oder 

- ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die 
Einberufung vom Vorstand verlangt. 

 b) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder einem 
stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der 
Fristablauf beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die dem Vertretungsvorstand zuletzt bekannt 
gegebene Anschrift gerichtet wurde. Jedes Mitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich die 
Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Danach und in der 
Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung können nur durch Entscheidung der 
Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit zugelassen werden. 

c) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von einem stellvertretenden Vorsitzenden und bei dessen 
Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein 



Satzung des Vereins „WaldundWiese Dachsenhausen e.V.“ Seite 5 

Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Für 
die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die 
Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss. Der Protokollführer wird 
vom Versammlungsleiter bestimmt. 

d) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter 
kann Gäste zulassen. Über die Zulassung und die Erteilung des 
Rederechts beschließt die Mitgliederversammlung, ebenso über die 
Zulassung von Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie einen Internet-
Auftritt. 

e) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, sofern sie ordnungsgemäß 
einberufen wurde. Bei Änderung des Vereinszwecks und Auflösung des 
Vereins, wenn mindestens die Hälfte anwesend ist. Für den Fall der 
Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende innerhalb von vier Wochen 
eine neue Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung 
einberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. Jedes Mitglied 
hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Für 
Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich, ebenso auch für eine Auflösung des Vereins. Für die 
Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von 4/5 erforderlich. Die 
Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Etwas anderes gilt 
dann, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder ein 
anderes Stimmrechtsverfahren verlangt. 

f) Vorstandswahlen erfolgen durch offene Abstimmung, sofern nicht eines 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder einen Antrag auf schriftliche 
geheime Abstimmung stellt. Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln 
gewählt, zuerst der Vorsitzende, dann der stellvertretende Vorsitzende und 
zuletzt die übrigen Mitglieder. Es gilt der Kandidat als gewählt, der mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist diese 
Stimmenzahl nicht erreicht worden, findet im zweiten Wahlgang eine 
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Versammlungsleiter durch Ziehung eines Loses. 

g) Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen. Es muss enthalten: 

- Ort und Zeit der Versammlung, 

- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 

- Zahl der erschienenen Mitglieder, 

- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit, 

- die Tagesordnung, 
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- die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-
Stimmen, der Nein-Stimmen, der Enthaltungen, der ungültigen 
Stimmen), die Art der Abstimmung, 

- Satzungs- und Zweckänderungsanträge, 

- Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind. 

3. Die Mitgliederversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 10 Vorstand 

1.   Der Vorstand besteht aus vier Personen: 

- dem Vorsitzenden, 

- dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

- dem Kassenwart/Schatzmeister, 

- dem Schriftführer. 

2.  Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende bilden den Vorstand im 
Sinne von § 26 BGB (Vertretungsvorstand). Der Verein wird gerichtlich und 
außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder durch den stellvertretenden 
Vorsitzenden vertreten. Arbeitnehmer des Vereins dürfen nicht Mitglieder des 
Vertretungsvorstandes sein. 

3.  Die Vorstandschaft erledigt und überwacht die laufenden Vereinsangelegen-
heiten und Geschäfte insbesondere: 

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tages-
ordnung, 

- Einberufung der Mitgliederversammlung, 

- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

- Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Buchführung,   
Erstellung eines Jahresberichts, 

- Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen, 

- Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 

4.  Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
eingeladen und mindestens zwei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Die Vorstandssitzungen können, 
wenn es nötig ist, auch in digitaler Form stattfinden. Der Vorstand beschließt 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen 
Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden, der die Vorstandssitzung 
leitet. 

5.  Abschriften der Sitzungsprotokolle sind unverzüglich den Vorstandsmitgliedern 
zuzuleiten. 
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6.  Die Mitglieder des Vorstandes werden für ein Jahr gewählt. Sie bleiben im Amt 
bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

7.  Die Mitglieder des Vorstands haben einen Anspruch auf Aufwendungsersatz 
nach § 27 Abs. 3 i.V.m. 670 BGB. Dieser Anspruch bezieht sich auf alle 
tatsächlichen Aufwendungen, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
für den Verein entstanden sind. Hierzu zählen insbesondere Fahrtkosten, 
Reisekosten, Porto, Ausgaben für Büromaterial, Miete und 
Telekommunikationskosten. Die Aufwendungen müssen dem Verein 
gegenüber mit prüffähigen Nachweisen belegbar sein. 

 
§ 11 Kassenprüfer 

1.  Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei 
Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 

2.  Die Kassenprüfer haben die Kasse bzw. Konten des Vereins einschließlich der 
Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und 
rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu 
erstatten. 

3.  Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die 
Entlastung des Vorstandes. 

 

§ 12 Stimmrecht und Wählbarkeit 

1.   Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besitzen ein Stimm- und 
Wahlrecht. 

2.   Die gesetzlichen Vertreter der jugendlichen Mitglieder besitzen bis zur 
Vollendung der Minderjährigkeit ein Stimmrecht. 

 

§ 13 Ehrenmitglieder 

Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein 
besonders verdient gemacht haben, mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder werden bis 
zum Widerruf durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit ernannt. Sie 
besitzen ein Stimmrecht und sind von der Entrichtung von Beiträgen befreit. 

 

§ 14 Geschäftsführer 

1. Für die Führung der laufenden Geschäfte kann der Vorstand eine 
hauptamtliche Geschäftsführung bestellen. Diese ist als besondere Vertretung 
zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und personellen 
Angelegenheiten bevollmächtigt. Sie führt die laufenden Geschäfte des 
Vereins nach Weisung des Vorstandes entsprechend den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung und des Vorstandes. 
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2. Der/die Geschäftsführer/in nimmt an den Sitzungen des Vorstandes mit 
beratender Stimme teil. 

 

3. Der Anstellungsvertrag des/der Geschäftsführers/in wird vom Vorstand 
abgeschlossen. 

§ 15 Ermächtigung 

Macht das Finanzamt Vorgaben für die Satzung zwecks Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit oder erlässt das Vereinsregister eine Zwischenmitteilung mit 
Anregungen zu erforderlichen Änderungen der Satzung, kann der Vorstand eine 
entsprechende Satzungsänderung einstimmig beschließen, ohne dass es einer 
Mitgliederversammlung bedarf. 

 

§ 16 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 

1. Der Verein kann mit einer 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
aufgelöst werden. Die Abstimmung erfolgt mittels Handzeichen. 

2. Zum Liquidator ist der Vorstand berufen, wenn nicht durch die 
Mitgliederversammlung ein anderer Liquidator bestellt wird. Die Auflösung und 
die Bestellung von Liquidatoren ist in notarieller Form zum Vereinsregister 
anzumelden.“  

3. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Landesverband der Natur- und 
Waldkindergärten Rheinland-Pfalz e.V., der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 


